
Beschlussvorlage
 

Bitte Ausschließungsgründe gem. § 22 GemO beachten!
 

Zu TOP-Nr.:   4 Vorlage Nr.: 01/830/V/004/2026

 

Amt: Büro für Tourismus Datum: 06.02.2026/
Sachbearbeiter: Christina Abele AZ:  

 

Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels

 

Beratungsfolge:

Nr. Gremium Termin Behandlung Status

1 Verbandsgemeinderat Annweiler am 

Trifels

26.03.2026 Entscheidung öffentlich

 

 

Gegenstand der Vorlage

 

Fortschreibung des „Vertrags für die Verwirklichung des Pfälzer Weinsteigs, Pfälzer Waldpfades und 

Pfälzer Höhenwegs„

 

 

2009/2010 wurden in der Pfalz die Fernwanderwege Pfälzer Weinsteig, Pfälzer Waldpfad und Pfälzer 

Höhenweg umgesetzt und nach den Qualitätskriterien des Deutschen Wanderverbands als Qualitätswege 

zertifiziert. Dazu wurde entsprechend eine Vereinbarung mit allen betroffenen Verbandsgemeinden 

geschlossen. Diese Vereinbarung soll nun nach der auslaufenden Zweckbindungsfrist der damals 

geförderten Maßnahmen verlängert werden. Die Kostenansätze und Zuständigkeiten bleiben unverändert. 

Die Vereinbarung wird für die Jahre 2026 bis 2035 geschlossen.

Die Pfälzer Fernwanderwege sind das Zugpferd für die positive Entwicklung des Wandertourismus in der 

Pfalz. Sie sind Leuchtturmprojekt für die Urlaubsregion Pfalz, die bis heute kaum an medialer Strahlkraft 

verloren haben. Durch die Zertifizierung alle drei Jahre beweisen die Wege ihre hohe Qualität, wobei jeder

der drei Wege ein Alleinstellungsmerkmal Touristen auf den Weg lockt. Dabei ist der Pfälzer Weinsteig 

die perfekte Verbindung zwischen Wald und Wein und lockt die Wanderer mit fantastischen Ausblicken 

über das Biosphärenreservat Pfälzerwald und in die Pfälzische Rheinebene hinein.

 

 

Beschlussvorschlag Rat:

 

 

Der Verbandsgemeinderat beschließt, die Kooperation „Trägergemeinschaft Prädikatsfernwege“ 

fortzuführen und den beiliegenden Vertrag zu unterzeichnen.

 

 

 

 

Entwurf Vertrag, Erfolgsübersicht Prädikatsfernwege Pfalz

 

 

 

Diese Vorlage wurde maschinell erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig.




